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Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gemäß Art. 13 DSGVO 

1. Allgemeine Angaben 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Personenstandsbearbeitung 

Aktenzeichen Stand 

 

Verantwortlicher (Bezeichnung, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der öffentlichen Stelle) 

Gemeinde Halblech 
Dorfstraße 18 
D-87642 Halblech  
Tel.: (0) 83 68 / 912 22 – 0; E-Mail: rathaus@halblech.de 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter (Kontakdaten) 

GKDS Gesellschaft für kommunalen Datenschutz mbH 
Hansastr. 12-16 
80686 München  
Tel.: 089 54758-0; E-Mail: datenschutz@gkds.bayern 

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Zwecke 

Aufbau und Betrieb eines zentralen Verfahrens mit folgenden Komponenten: 

 elektronische Personenstandsregister und Sicherungsregister der Standesämter 
 automatisiertes Abrufverfahren mit gegenseitiger Benutzung der Personenstandsregister 

durch die angeschlossenen Standesämter 

Rechtsgrundlagen 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO, Art. 4 Abs. 1 BayDSG; Art. 7 bis 7c AGPStG, §§ 3 bis 5, 7, 8, 15 bis 
17, 21, 27, 31, 32, 64, 67, 74 Abs. 1 Nr. 3, 75, 76 Abs. 5 PStG, §§ 9 bis 21, 23 bis 26, 63, 69 PStV 
und Anlagen 1 bis 5 zur PStV, § 1 Abs. 1 und 2 ZEPRV 

3. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 

Nr. Empfänger Anlass der Offenlegung 

1 Alle angeschlossenen Standes-
ämter 

Automatisiertes Abrufverfahren 

2 Untere Aufsichtsbehörden Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 

4. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation 

Nr. Drittland oder internationale 
Organisation  

Geeignete Garantien im Falle einer Übermittlung nach Art. 49 
Abs. 1 Unterabsatz 2 DSGVO 

- - - - - - - - - 
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5. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Nr. Löschungsfrist 

 Die elektronischen Personenstandsregister und Sicherungsregister werden nach § 7 Abs.1 
PStG dauerhaft gespeichert. Nach einer Fortführungsfrist von 
- 110 Jahren beim Geburtenregister, 
- 80 Jahren bei Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister und 
- 30 Jahren bei Sterberegistern 
sind die Personenstandsregister und Sicherungsregister sowie die Sammelakten nach den 
jeweiligen archivrechtlichen Vorschriften den zuständigen öffentlichen Archiven zur Über-
nahme anzubieten (§ 7 Abs.3 PStG) 

Das Registerverfahren gewährleistet, dass Registereinträge, die nach Ablauf der Fortfüh-
rungsfrist dem Archivrecht unterliegen, auf externe Datenträger übertragen und aus den 
Personenstandsregistern und Sicherungsregistern gelöscht werden können. Protokolle 
werden nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres vernichtet, in dem der Zugriff 
erfolgt ist (Art. 7a Abs.3 Satz 3 AGPStG). 

6. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichti-
gung zu (Art. 16 DSGVO). 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung be-
steht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
Wenn Sie in die Datenerhebung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können 
Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
Wenn Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. Die Kontaktdaten der für den 
Verantwortlichen zuständigen Aufsichtsbehörde lauten: 
 
Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Postfach 22 12 19, 80502 München (Postanschrift) 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München (Hausanschrift) 
Telefon: 089 212672 0 
Fax: 089 212672 50 
e-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Die Bereitstellung der Daten ist gemäß den in Nr. 2 aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen ver-
pflichtend.  

 


